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gen oder der Betriebsleiter bzw. dessen Beauf
tragter mit dem Beschluß der Konfliktkommission 
nicht einverstanden, so können sie sich an die 
BGL bzw. bei Konfliktkommissionen im AGL- 
Bereich an die AGL wenden. Diese können be
schließen, daß die Konfliktkommission erneut 
berät, wenn gegen die Entscheidung der Konflikt
kommission begründete Einwände bestehen. Der 
Beschluß der BGL bzw. AGL über den Einwand 
muß innerhalb einer Woche erfolgen. Er ist dem 
Werktätigen, der Gewerkschaftsgruppe, dem Ar
beitskollektiv des Werktätigen oder dem Betriebs
leiter bzw. dessen Beauftragten unverzüglich mit
zuteilen. Hat die BGL bzw. AGL den Einwänden 
stattgegeben, so muß die Konfliktkommission 
innerhalb einer weiteren Woche erneut beraten.

2. Der Werktätige und der Betriebsleiter bzw. dessen 
Beauftragter können gegen Beschlüsse, die in der 
Beratung von Arbeitsstreitfällen zwischen dem 
Werktätigen und dem Betrieb getroffen wurden, 
Einspruch beim Kreisarbeitsgericht einlegen.

i andere ersetzt werden, wenn sie auf einer Ver
letzung gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Be
stimmungen beruhen. Der Staatsanwalt kann den 
Antrag nur innerhalb von 3 Monaten nach Be
schlußfassung durch die Konfliktkommission 
stellen.

7. Kommt bei einem Arbeitsstreitfall der durch den 
Beschluß verpflichtete Beteiligte diesem nicht 
nach, so kann das Kreisarbeitsgericht den Beschluß 
nach Ablauf von 14 Tagen für vollstreckbar er
klären.

Zu diesem Zweck ist dem an der Vollstreckbarkeit 
Interessierten auf dessen Antrag durch die Kon-; 
fliktkommission der Beschluß schriftlich auszu
fertigen.

V.

Anleitung und Unterstützung der neuen Konflikt
kommissionen

3. Der Werktätige und der Vorsitzende der Kasse 
der gegenseitigen Hilfe können gegen Beschlüsse, 
die eine Entscheidung über die Rückzahlung eines 
Darlehens der Kasse der gegenseitigen Hilfe treffen, 
Einspruch beim Kreisarbeitsgericht einlegen.

4. Der Werktätige und die BGL können gegen Be
schlüsse, die in der Beratung von Streitfällen über 
die Leistungen der Sozialversicherung getroffen 
wurden, Einspruch bei der Kreisbeschwerdekom
mission der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten einlegen.

5. Ein Einspruch gegen einen Beschluß der Konflikt
kommission kann nur innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Beschlusses eingelegt werden.

6. Auf Antrag des Staatsanwaltes können Beschlüsse 
der Konfliktkommission über Arbeitsstreitigkeiten 
von den Kreisarbeitsgerichten bzw. der Kreis
beschwerdekommission der Sozialversicherung der 
Arbeiter und Angestellten aufgehoben und durch

1. Die BGL bzw. AGL leiten die Konfliktkommis
sionen in ihrer Tätigkeit an. Sie werten ihre Be
schlüsse aus und nehmen in regelmäßigen 
Abständen zu ihrer Tätigkeit Stellung.

Für die Schulung der Mitglieder der Konflikt
kommission sind die Gewerkschaften verantwort
lich.

2. Die Organe der staatlichen Verwaltung, die Be
triebsleiter und ihre leitenden Mitarbeiter, die 
Richter, Schöffen und Staatsanwälte sind verpflich
tet, die Konfliktkommissionen in ihrer Tätigkeit zu 
unterstützen und zu fördern.

Berlin, den 4. April 1960
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